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Name des Kreditinstituts

Swift-BIC 

PLZ

Bankverbindung

IBAN 

Kontoinhaber

Bitte gut leserlich ausfüllen, 
unterschreiben und im Original zurück an:

Landkreis Kelheim

Kommunale Abfallwirtschaft

Postfach 14 62

93303 Kelheim

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE13ABF00000089266

Mandatsreferenz-Nr. 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Abfallentsorgungsgebühren für

Ich ermächtige den Landkreis Kelheim, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Landkreis Kelheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Eine SEPA-Mandat kann nur vom Grundstückseigentümer erteilt werden.

Familienname Vorname

Straße

Ort

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen
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Informationen nach der Datenschutz-Grundverordnung zur 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Kommunalen Abfallwirtschaft des 
Landkreises kelheim

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim, 
Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail: 
poststelle@landkreis-kelheim.de  

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 
Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de

Ihre Daten werden verarbeitet um

- Gebührenermäßigung für Grundstücke, die nur von einer Person bewohnt werden, 
- die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, 
- Änderungen am Grundstück (Eigentümerwechsel, Anschriftenwechsel, Änderung 
           der Kontoverbindung),      
- An-/Abmeldungen von Gefäßen, 
- Änderung der Tonnengröße (Umtausch) und Austausch einer defekten Tonne, 
- Zulassung einer Tonnengemeinschaft und etwaige Auswertungen zur Prüfung und 
           Umsetzung der satzungskonformen Abfallgebührenerhebung, 
- Abwicklung und Abrechnung von Annahmegebühren auf Wertstoffhöfen/-zentren/ 
           Deponien

zu ermöglichen.

Grundlage für die Verarbeitung ist die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebühren- 
satzung des Landkreises Kelheim

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Entsorgungsunternehmen 
- Kreiskasse im Landratsamt Kelheim 
- ggf. staatliches Abfallrecht im Landratsamt Kelheim      
- ggf. an entsprechende Gemeinden 
- ggf. in Einzelfällen an weitere Stellen innerhalb des Landratsamtes Kelheim

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim Landratsamt Kelheim 
so lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach dem Bayerischen Einheitsaktenplan 
vorgeben. Diese betragen nach Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahren.
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Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu.

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen.

In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben. 
Die Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oder 
für einen Vertragsabschluss erforderlich sein.

Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag oder Ihren 
Entsorgungsauftrag im Rahmen der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises 
Kelheim zu bearbeiten und zu verwalten.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag oder Ihr 
Entsorgungsauftrag im Rahmen der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises 
Kelheim nicht bearbeitet werden.

Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren  
zuständigen Sachbearbeiter oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des 
Landratsamtes Kelheim.

Stand: Mai 2018

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende Rechte zu:

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.

Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Landratsamt Kelheim 
mittels einer entsprechenden Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für 
Datenschutz.
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Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim,Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail:poststelle@landkreis-kelheim.de  
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de
Ihre Daten werden verarbeitet um
-	Gebührenermäßigung für Grundstücke, die nur von einer Person bewohnt werden,
-	die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats,
-	Änderungen am Grundstück (Eigentümerwechsel, Anschriftenwechsel, Änderung
           der Kontoverbindung),     
-	An-/Abmeldungen von Gefäßen,
-	Änderung der Tonnengröße (Umtausch) und Austausch einer defekten Tonne,
-	Zulassung einer Tonnengemeinschaft und etwaige Auswertungen zur Prüfung und
           Umsetzung der satzungskonformen Abfallgebührenerhebung,
-	Abwicklung und Abrechnung von Annahmegebühren auf Wertstoffhöfen/-zentren/
           Deponien
zu ermöglichen.
Grundlage für die Verarbeitung ist die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebühren-
satzung des Landkreises Kelheim
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:
-	Entsorgungsunternehmen
-	Kreiskasse im Landratsamt Kelheim
-	ggf. staatliches Abfallrecht im Landratsamt Kelheim     
-	ggf. an entsprechende Gemeinden
-	ggf. in Einzelfällen an weitere Stellen innerhalb des Landratsamtes Kelheim
Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim Landratsamt Kelheim
so lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach dem Bayerischen Einheitsaktenplan vorgeben. Diese betragen nach Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahren.
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu.
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.
In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben.Die Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oderfür einen Vertragsabschluss erforderlich sein.
Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag oder Ihren Entsorgungsauftrag im Rahmen der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Kelheim zu bearbeiten und zu verwalten.
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag oder Ihr Entsorgungsauftrag im Rahmen der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Kelheim nicht bearbeitet werden.
Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des
Landratsamtes Kelheim.
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Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende Rechte zu:
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Landratsamt Kelheim mittels einer entsprechenden Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz.
9.0.0.2.20120627.2.874785
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	BANK: 
	SWIFTBIC: 
	PLZ: 
	IBAN: 
	KDNR1: 
	FUER: 
	FAMNAME: 
	VORNAME: 
	STRASSE: 
	ORT: 
	ORTDATUM: 
	UNTERSCHRIFTEZM: 



